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Hinweise zu der vorliegenden Unterlage 

Die Stadt Hohenmölsen führt das Verfahren der Aufstellung des Bebauungsplanes der Innen-
entwicklung Nr. 34 „Sternentor - Grünfläche mit Sport- und Freizeitnutzung“ gemäß § 13a 
BauGB durch.  

Nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches sind die Öffentlichkeit sowie die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu Bauleitplanungen zu beteiligen (§§ 3 und 4 
BauGB). Die Öffentlichkeit hat Gelegenheit, sich zu den Planinhalten zu äußern. Die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB), deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, sind zur Abgabe einer Stellungnahme aufzufordern. Die Äußerungen 
der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen TÖB erfolgen schriftlich, elektronisch 
oder zur Niederschrift. Die Stellungnahmen bilden sowohl die privaten Belange der Öffentlich-
keit (bzw. der Bürgerinnen und Bürger), als auch die von den Behörden und sonstigen TÖB 
sowie der Nachbargemeinden zu vertretenden öffentlichen Belange ab. Die Hinweise in den 
abgegebenen Stellungnahmen stellen hierbei das maßgebliche Abwägungsmaterial der vor-
liegenden Aufstellung des Bebauungsplanes dar. 

Während des Bebauungsplanverfahrens wurde das Abwägungsmaterial erkundet und gesam-
melt. Das Abwägungsmaterial, d. h. die geäußerten Hinweise sind für die Abwägung zu be-
werten. Die Bewertung erfolgt während der gesamten Laufzeit des Verfahrens, am Ende des 
Bauleitplanverfahrens ist eine abschließende Abwägung aller im Verfahren bekannt geworde-
nen Sachverhalte vorzunehmen. 

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei Bauleitplanverfahren die öffentlichen und privaten Belange 
gerecht gegeneinander und untereinander abzuwägen. Die Abwägung besteht insbesondere 
in der vollständigen Erfassung aller maßgeblichen Belange und der Zumessung des Gewich-
tes der vorgetragenen Sachverhalte. Die Bewertung dieser Sachverhalte ist nach Maßgabe 
des § 1 Abs. 7 BauGB der Stadt Hohenmölsen als Plangeber zugeordnet. Die Vorbereitung 
hierfür notwendiger Verfahrensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB kann gemäß § 4b BauGB 
einem Dritten übertragen werden. Die Stadt Hohenmölsen hat im vorliegenden Verfahren von 
dieser Möglichkeit aus fachlicher Sicht Gebrauch gemacht. 

Die Abwägung wird durch den Stadtrat beschlossen. Dieser erörtert zuvor mit einer entspre-
chenden Vorbereitung die einzelnen Sachverhalte mit der entsprechenden Bewertung. Eine 
im Vergleich zur vorliegenden Unterlage abweichende Bewertung jedes einzelnen Sachver-
haltes durch den Stadtrat ist möglich. 

Nach erfolgter Bewertung der Sachverhalte durch den Stadtrat wird das Ergebnis schriftlich 
als Dokumentation niedergelegt. Diese Abwägungsdokumentation kann sich, wie dargelegt, 
inhaltlich von dem sachverständigen Abwägungsvorschlag unterscheiden. 

In der vorliegenden Unterlage werden sämtliche Stellungnahmen aufgeführt (Kennziffer A für 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Kennziffer B 
für Stellungnahmen der Öffentlichkeit) und die abwägungsrelevanten Sachverhalte in den 
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schriftlich, elektronisch oder zu Niederschrift abgegebenen Stellungnahmen durch Rahmen-
setzungen gekennzeichnet und mit einer Ordnungsnummer versehen1. Die Sachverhalte gren-
zen einen thematisch zusammenhängenden Hinweis ab. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit 
des Abwägungsvorschlags werden die den Stellungnahmen ggf. beigefügten Anlagen im Re-
gelfall nicht in das vorliegende Dokument integriert, sofern ihre Kenntnis für die Abwägungs-
entscheidung nicht erforderlich ist. Die Anlagen sind Bestandteil der Verfahrensakte und dem 
Plangeber somit bekannt.  

Die Bewertung der Stellungnahmen ist nach den folgenden Prinzipien aufgebaut: 

Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle im Verfahren abgegebenen Stellungnahmen formell und 
inhaltlich vollumfänglich zur Kenntnis und nimmt eine Prüfung hinsichtlich der für die Abwä-
gung relevanten Sachverhalte vor. Zur Bewertung dieser Sachverhalte werden die nachfol-
gend erläuterten Kriterien genutzt. 

Kenntnisnahme 

Alle abgegebenen Hinweise und identifizierten Sachverhalte werden inhaltlich vollständig zur 
Kenntnis genommen. Damit bestehen keine Hinweise, die hinsichtlich ihrer Abwägungserheb-
lichkeit nicht bewertet sind. Bei Hinweisen bzw. Sachverhalten, die allgemeine Meinungsäu-
ßerungen darstellen und keine Änderungsanforderungen an die Planung enthalten – das heißt 
im Zuge der Abwägung nicht bewertet werden müssen – genügt eine Kenntnisnahme. 

Berücksichtigung 

Wenn nach erfolgter Bewertung des Sachverhaltes ein darin identifizierter Hinweis berücksich-
tigt werden soll, wird dieser der Kategorie Berücksichtigung zugeordnet. Dabei wird folgender-
maßen in materielle und technische Berücksichtigung unterschieden: 

materielle Berücksichtigung 

In einem geäußerten Sachverhalt wird die Forderung erhoben, den Bebauungsplan hinsicht-
lich materieller Festsetzungen in der Planzeichnung und/oder den textlichen Festsetzungen 
(Satzungsbestandteile) zu ändern. Der Hinweis wird als berechtigt bewertet und durch ent-
sprechende Änderungen in der Planzeichnung bzw. den textlichen Festsetzungen und ggf. in 
der Begründung berücksichtigt. Die materielle Berücksichtigung berührt somit die zukünftigen 
Satzungsbestandteile. Im Weiteren ist darüber zu entscheiden, ob hierdurch die Grundzüge 
der Planung berührt sind und ob sich ggf. ein weiteres Beteiligungserfordernis daraus ergibt. 
Gemäß § 4a Abs. 3 besteht dieses nicht, wenn die Änderungen oder Ergänzungen offensicht-
lich nicht zu einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen führen. 

technische Berücksichtigung 

In einem geäußerten Sachverhalt wird die Forderung erhoben, den vorliegenden Bebauungs-
plan hinsichtlich bestimmter Formulierungen im Begründungsmaterial oder bestimmter Dar-
stellungen mit Hinweischarakter in der Planzeichnung bzw. den textlichen Festsetzungen zu 
ändern. Der Hinweis wird als berechtigt bewertet und durch entsprechende Änderungen be-
rücksichtigt. Da die vorgenommene Änderung nicht die materiellen Inhalte der Planung ändert, 

 
1 Im Sinne einer besseren Übersichtlichkeit wird diese Rahmensetzung für die Abwägung der Stellung-
nahme im Bedarfsfall auch noch einmal bei der Formulierung der jeweiligen Abwägungsvorschläge wie-
derholt angeführt.  
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besteht die Bewertung in einer technischen Berücksichtigung. Gleiches gilt für die folgenden 
Änderungen der Planung: 

- Die sich aus dem Sachverhalt ergebenen Inhalte, wie zum Beispiel nach anderen gesetz-
lichen Vorgaben getroffene Festsetzungen werden nachrichtlich im Sinne von § 9 Abs. 6 
BauGB in die Planzeichnung bzw. in die textlichen Festsetzungen aufgenommen. Die 
nachrichtliche Übernahme stellt eine redaktionelle Anpassung dar, welche kein erneutes 
Beteiligungserfordernis auslöst; 

- Die Begründung wird um bestimmte Hinweise gemäß dem geäußerten Sachverhalt er-
gänzt. Dies stellt ebenfalls eine redaktionelle Anpassung dar und ändert die planerischen 
Inhalte des Bebauungsplans nicht;  

- Die Planzeichnung, die textlichen Festsetzungen oder das Begründungsmaterial werden 
im Sinne des geäußerten Sachverhaltes formal oder redaktionell angepasst oder ergänzt, 
ohne dass die Grundzüge der Planung berührt werden, oder die Anpassung bzw. Ergän-
zung zu einer grundsätzlichen Änderung der Planaussage führt. 

keine Berücksichtigung 

In einem geäußerten Sachverhalt wird die Forderung erhoben, die vorliegenden Unterlagen 
zum Bebauungsplan zu ändern. In dem geäußerten Sachverhalt wird den im Bebauungsplan 
enthaltenen Festsetzungen bzw. Inhalten widersprochen. Die Bewertung des geäußerten 
Sachverhaltes führt zu dem Ergebnis, dass die geforderte Planänderung aufgrund entgegen-
stehender oder anderer höherrangiger Belange nicht berücksichtigt wird. Die Festsetzungen 
bzw. Inhalte des Bebauungsplans, denen widersprochen wurde, werden aufrechterhalten. Der 
Sachverhalt wird in die Kategorie keine Berücksichtigung eingestuft. Die „Nicht-Berücksichti-
gung“ des Sachverhaltes ist zu begründen.   
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Liste beteiligter Behörden, sonstiger Träger öffentlicher 
Belange und Nachbargemeinden 

Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange Stellungnahme förmli-
che Beteiligung § 4 

Abs. 2 BauGB 
Schreiben vom 

A-1 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
Referat Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gen-
technik, Umweltverträglichkeitsprüfungen 

Referat Naturschutz 
Referat Wasser 

 
15.02.2024 

 
07.02.2024 
25.01.2024 

A-2 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes 
Sachsen-Anhalt 

16.02.2024 

A-3 Burgenlandkreis 
Bauordnungsamt 
Straßenverkehrsamt 
Rechts- und Ordnungsamt 
Behindertenbeauftragte 

Burgenlandkreis (Umweltamt) 

15.02.2024 
 
 
 
 

23.02.2024 

A-4 Regionale Planungsgemeinschaft Halle 13.02.2024 

A-5 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-
Anhalt 
Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Abteilung archäologische Denkmalpflege 

 
 

19.01.2024 
-- 

A-6 Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd 18.03.2024 

A-7 Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt -- 

A-8 Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sach-
sen-Anhalt 

24.01.2024 

A-9 Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirt-
schaft, Flussbereich Merseburg 

-- 

A-10 Landesstraßenbaubehörde, Regionalbereich Süd 24.01.2024 
A-11 Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement 

Sachsen-Anhalt 
16.01.2024 

A-12 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Nebenstelle 
Halle 

-- 

A-13 Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH BVVG -- 
A-14 Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH MIBRAG 15.02.2024 
A-15 Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsge-

sellschaft mbH 
05.02.2024 

A-16 GDMcom mbH -- 
A-17  Bundesnetzagentur -- 
A-18 Deutsche Telekom AG 30.01.2024 
A-19 50Hertz Transmission GmbH 22.01.2024 
A-20 Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 20.02.2024 
A-21 Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH 16.01.2024 
A-22 Fernwärme GmbH Hohenmölsen-Webau 22.01.2024 
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Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange Stellungnahme förmli-
che Beteiligung § 4 

Abs. 2 BauGB 
Schreiben vom 

A-23 Wasserversorgung in Mitteldeutschland mbH MIDEWA 13.02.2024 
A-24 Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbe-

seitigung Bad Dürrenberg 
13.02.2024 

A-25 Unterhaltungsverband „Weiße Elster“ -- 
A-26 Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH -- 
A-27 REDINET Burgenland GmbH 13.02.2024 
A-28 Stadtwerke Weißenfels GmbH 18.01.2024 
A-29 Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau 02.02.2024 
A-30 Handwerkskammer Halle (Saale) 23.01.2024 
A-31 Personenverkehrsgesellschaft „Burgenlandkreis“ mbH -- 
A-32 Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd – AöR 13.02.2024 
A-33 Unterhaltungsverband Mittlere Saale-Weiße Elster 17.01.2024 
A-34 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-

leistungen der Bundeswehr 
05.02.2024 

A-35 Stadtverwaltung Pegau -- 
A-36 Gemeinde Elsteraue -- 
A-37 Stadt Zeitz 18.01.2024 
A-38 Stadt Teuchern 17.01.2024 
A-39 Stadt Lützen 18.01.2024 
A-40 Stadt Weißenfels 24.01.2024 
A-41 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 

(BUND) 
15.02.2024 

A-42 NABU - Naturschutzbund Deutschland e.V., Landesver-
band Sachsen-Anhalt 

-- 

A-43 Naturfreunde Deutschlands, Landesverband Sachsen-
Anhalt 

15.02.2024 

A-44 Saale-Unstrut-Tourismus e.V. -- 
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A Abwägung der Stellungnahmen der Behörden, der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Nach-
bargemeinden 
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A-1 Landesverwaltung Sachsen-Anhalt 

A-1.1 Referat Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik, Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen 

Folgende Stellungnahme wurde durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Referat 

Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfungen ab-
gegeben (Schreiben vom 15.02.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

 

 A.1.1.1 
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SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise und Sachverhalte (SV) inhaltlich 
vollständig zur Kenntnis, die im Schreiben des Landesverwaltungsamtes Sach-

sen-Anhalt, Referat Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik, 

Umweltverträglichkeitsprüfungen vom 15.02.2024 geäußert wurden. 

A-1.1.1 Kenntnisnahmen und technische Berücksichtigung  

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und durch einen entsprechenden 
Hinweis als neuer Gliederungspunkt 5.2. („Hinweise zum Immissionsschutz“) in 
der Begründung übernommen. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 
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A-1.2 Referat Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung 

Folgende Stellungnahmen wurde durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Referat 

Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige Entwicklung abgegeben (Schreiben 
vom 07.02.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

 

  

 
A-1.2.1 

 
A-1.2.2 
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SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise und Sachverhalte (SV) inhaltlich 
vollständig zur Kenntnis, die im Schreiben des Landesverwaltungsamtes Sach-

sen-Anhalt, Referat Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige 

Entwicklung vom 07.02.2024 geäußert wurden. 

A-1.2.1 Kenntnisnahme 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Eine Beteiligung der Naturschutzbehörde des Burgenlandkreises erfolgte in 
vorliegendem Verfahren mit Schreiben vom 04.07.2023 sowie vom 16.01.2024 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung (§ 4 Abs. 1 BauGB) bzw. der förmlichen 
Beteiligung (§ 4 Abs. 2 BauGB). Die für die Planung relevanten Hinweise aus 
der Stellungnahme zum Entwurf wurden in der finalen Fassung des Bebau-
ungsplans der Innenentwicklung Nr. 34 verarbeitet. Das Abwägungsergebnis 
zur Stellungnahme aus der förmlichen Beteiligung ist Punkt A-3 der vorliegen-
den Unterlage zu entnehmen. Daher genügt eine Kenntnisnahme des vorlie-
genden Sachverhalts.  

A-1.2.2 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung  

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Das Verfahren wird als Bebauungsplanverfahren der Innenentwicklung nach 
§ 13a BauGB durchgeführt; daher wird auf Grundlage des § 13 Abs. 3 Satz 1 
BauGB auf eine Umweltprüfung verzichtet. 

Die Belange des Artenschutzes werden in der Anlage „Bestandsanalyse und 
Artenschutzbeitrag“ der Begründung untersucht und bewertet. 

Der Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen – §19 BNatSchG i. V. m. dem Um-
weltschadensgesetz – wurde berücksichtigt und in Gliederungspunkt 2 der An-
lage „Bestandsanalyse und Artenschutzbeitrag“ ergänzt. Verweise auf §§ 44 
und 45 BNatSchG sind in der Anlage zur Begründung des Bebauungsplanes 
enthalten. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 
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A-1.3 Referat Wasser 

Folgende Stellungnahme wurde durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Referat 
Wasser abgegeben (Schreiben vom 25.01.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis 
genommen. 

 

 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt, Referat Was-

ser vom 25.01.2024 geäußert wurden. Es leitet sich kein substanzieller Abwä-
gungsbedarf ab. In der Folge ergibt sich kein Reaktionserfordernis in der Pla-
nung. Daher genügt eine Kenntnisnahme. 
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A-2 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt 

Folgende Stellungnahme wurde durch das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Lan-

des Sachsen-Anhalt, Referat 24 Sicherung der Landesentwicklung abgegeben (Schreiben 
vom 16.02.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 
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SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales des Landes 

Sachsen-Anhalt, Referat 24 Sicherung der Landesentwicklung vom 16.02.2024 
geäußert wurden. Es leitet sich kein substanzieller Abwägungsbedarf ab. In der 
Folge ergibt sich kein Reaktionserfordernis in der Planung. Daher genügt eine 
Kenntnisnahme. 

  



Stadt Hohenmölsen 
Bebauungsplan Nr. 34 
„Sternentor - Grünfläche mit Sport- und Freizeitnutzung“ 

 sachverständiger Abwägungsvorschlag 
Beschlussvorlage zum 20.06.2024 

Stand: 04.04.2024 

 

 
 
Seite 19 
 

  
WENZEL & DREHMANN PEM GmbH 

 

A-3. Burgenlandkreis 

A-3.1 Bauordnungsamt 

Die vom Bauordnungsamt des Burgenlandkreises abgegebene Stellungnahme vom 
15.02.2024 umfasst neben den Hinweisen des Bauordnungsamtes (Sachgebiete bzw. Fach-
bereiche Bauleitplanung und Städtebau, Untere Bauaufsichtsbehörde und Brandschutz) auch 
die Hinweise der Behindertenbeauftragten, des Straßenverkehrsamtes sowie des Rechts- und 

Ordnungsamtes. Die Stellungnahme wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

 
 

A-3.1.1 
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A-3.1.2 

A-3.1.3 

A-3.1.4 

A-3.1.5 
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A-3.1.7 

A-3.1.6 

noch  
A-3.1.5 
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A-3.1.8 
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noch  
A-3.1.8 

A-3.1.9 

 
A-3.1.10 
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SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise und Sachverhalte (SV) inhaltlich 
vollständig zur Kenntnis, die im Schreiben des Bauordnungsamtes des Burgen-

landkreises vom 15.02.2024 geäußert wurden. 

Bauordnungsamt / Bauleitplanung und Städtebau 

A-3.1.1 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung  

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen und tech-
nisch berücksichtigt. 

Die Präambel im Teil B der Planzeichnung wird entsprechend angepasst. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswir-
kungen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

A-3.1.2 Kenntnisnahme und materielle Berücksichtigung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen und durch 
eine Ergänzung der in der Planzeichnung festgesetzten und im Artenschutzbei-
trag erläuterten Maßnahme M4 unter Punkt 5 der textlichen Festsetzungen als 
eine inhaltlich ergänzende Festsetzung 5.2 berücksichtigt. Damit wird verdeut-
licht bzw. klargestellt, dass sich die in der textlichen Festsetzung Nr. 5 (des 
Entwurfs des Bebauungsplans) beschriebene Maßnahme auf die versiegelte 
Fläche innerhalb des gesamten Geltungsbereichs bezieht Somit erfolgt eine 
Klarstellung des räumlichen Bezugs dieser Maßnahmen im Teil B (Textliche 
Festsetzungen Nr. 5): 

5.1 Die Hälfte der versiegelten Fläche (bezogen auf die Gesamtfläche des Gel-

tungsbereichs) muss so angelegt sein, dass eine Versickerung möglich ist. 

5.2 Innerhalb der Umgrenzungen der Flächen für die Maßnahme M4 sind die 

Bäume, Sträucher, und sonstigen Bepflanzungen zu erhalten. 

Entsprechende Anpassungen erfolgen in der Begründung. Mit der materiellen 
Berücksichtigung dieses Sachverhaltes werden die zukünftigen Satzungsbe-
standteile im Sinne einer Klarstellung angepasst. Hiervon sind die Grundzüge 
der Planung jedoch nicht berührt, da diese Klarstellung zur festgesetzten Maß-



Stadt Hohenmölsen 
Bebauungsplan Nr. 34 
„Sternentor - Grünfläche mit Sport- und Freizeitnutzung“ 

 sachverständiger Abwägungsvorschlag 
Beschlussvorlage zum 20.06.2024 

Stand: 04.04.2024 

 

 
 
Seite 25 
 

  
WENZEL & DREHMANN PEM GmbH 

 

noch  
A.-3.1.2 

nahme M4 lediglich eine klarstellende und präzisierende Wirkung entfaltet. Ne-
ben der bereits bestehenden Festsetzung in der Planzeichnung (Teil A), wird 
diese nun auch im Teil B angeführt. Sämtliche Inhalte dieser Festsetzung waren 
schon im Entwurf des Bebauungsplanes dem beigefügten Artenschutzbeitrag 
zu entnehmen. Mit der beschriebenen Anpassung in der Planung im Sinne ei-
ner Klarstellung ergibt sich kein erneutes Beteiligungserfordernis des Bebau-
ungsplanes Nr. 34 bzw. nicht das Erfordernis einer erneuten Offenlage. Dies 
begründet sich auch dadurch, dass in Anlehnung an   § 4a Abs. 3 BauGB mit 
dieser keine offensichtliche erstmalige oder stärkere Berührung von Belangen 
einhergeht. 

A-3.1.3 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen und tech-
nisch berücksichtigt. 

Der Hinweis, dass des sich um den hier zu betrachtenden Bebauungsplan der 
Innenentwicklung um einen einfachen Bebauungsplan nach § 30 Abs. 3 BauGB 
handelt, wird in Gliederungspunkt 1.1 ergänzt. 

[…] Des Weiteren handelt es sich um einen einfachen Bebauungsplan gemäß 
§ 30 Abs. 3 BauGB, da der Bebauungsplan keine Festsetzungen zur Art der 
baulichen Nutzung sowie über die örtlichen Verkehrsflächen enthält. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

Bauordnungsamt / Untere Bauaufsichtsbehörde 

A-3.1.4 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen und tech-
nisch berücksichtigt. 

Der Verweis auf die hier zitierte Rechtsvorschrift § 48 Abs. 1 BauO LSA unter 
Punkt 3.4 auf Seite 30 der Begründung wird entsprechend korrigiert. Unbe-
schadet hiervon bleibt die Festsetzung der Flächen für Stellplätze in der im 
Entwurf niedergelegten Fassung materiell bestehen, da diese dem Willen des 
Plangebers entspricht. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswir-
kungen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

 

 

Bauordnungsamt / Vorbeugender Brandschutz 
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A-3.1.5 Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Die entsprechenden Verweise bezüglich der ausreichenden Versorgung mit 
Löschwasser (insbesondere auch den Zeitraum der Vorhaltung des Löschwas-
sers), der Aufstell- und Bewegungsflächen sowie der Einhaltung der vorge-
schriebenen und Befestigung der Zufahrten sind in Teil B (Textliche Festset-
zungen, II. Hinweise) enthalten.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 34 stehen der Errichtung ggf. er-
forderlicher Anlagen zur Bereitstellung von Löschwasser planungsrechtlich 
nicht entgegen. Eine Löschwasserbereitstellung in ausreichendem Umfang ist 
auf Ebene der Erschließungsplanung abzusichern. Detailfragen der räumlichen 
Anordnung baulicher Anlagen sind ebenfalls nicht Bestandteil des vorliegenden 
Bebauungsplans, sondern auf den nachfolgenden Planungsebenen in Abstim-
mung zwischen dem Vorhabenträger und dem Bauordnungsamt des Burgen-
landkreises zu klären. 

Aus den benannten Gründen genügt eine Kenntnisnahe des vorliegenden 
Sachverhaltes. 
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A-3.1.6 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen.  

Im Rahmen der Erarbeitung der Satzungsfassung des Bebauungsplanes Nr. 
34 wird Punkt 5.6 der Begründung durch einen entsprechenden Hinweis hin-
sichtlich der Errichtung von Anlagen ergänzt. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

Behindertenbeauftragte 

A-3.1.7 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen und tech-
nisch als Hinweis berücksichtigt. 

Im Sinne einer Informationswirkung für die nachfolgenden Planungsebenen 
wird der vorliegende Sachverhalt durch die folgende Ergänzung unter Punkt „II. 
Hinweise“ der Planzeichnung sowie als neuer Punkt 5.7 in Kapitel 5 der Be-
gründung gewürdigt: 

Hinweis zur Barrierefreiheit 

Gemäß § 49 Abs. 2 BauO LSA sind Grünflächen sowie bauliche Anlagen, die 
dem allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr dienen, barrierefrei anzule-
gen bzw. zu errichten.  

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

Straßenverkehrsamt 

A-3.1.8 Kenntnisnahme 
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noch  
A.-3.1.8 

Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise des Straßenverkehrsamtes betreffen die verkehrsrechtlichen 
Sachverhalte in Zuge der Baustelleneinrichtung und Bauausführung, u. a. die 
Durchfahrtsmöglichkeiten für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge betreffend. 

Auswirkungen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung bestehen 
hierdurch nicht. Es genügt eine Kenntnisnahme. 

Rechts- und Ordnungsamt 

A-3.1.9 Kenntnisnahme 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Die in der Stellungnahme vom 13.07.2023 vom Rechts- und Ordnungsamt 
übermittelten Hinweise bezüglich des möglichen Auffindens von Kampfmitteln 
betreffen die rechtlichen Grundlagen, Zuständigkeiten und die Vorgehensweise 
bei Kampfmittelverdacht. Eine entsprechende Information erfolgte bereits im 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 34 in den Hinweisen der Planzeichnung so-
wie unter Punkt 5.5 der Begründung. Es genügt daher eine Kenntnisnahme des 
vorliegenden Sachverhaltes. 

Umweltamt / Bauamt 

A-3.1.10 Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen.  

Der Abwägungsvorschlag zur Stellungnahme des Umweltamtes findet sich un-
ter Punkt A-3.2 der vorliegenden Unterlage. Durch das Bauamt wurde bis zum 
Datum des Sachstandes des Abwägungsvorschlags keine Stellungnahme ab-
gegeben. Es genügt daher eine Kenntnisnahme des vorliegenden Sachver-
halts. 
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A-3.2 Umweltamt 

Folgende Stellungnahme wurde durch das Umweltamt des Burgenlandkreises abgegeben 
(Schreiben vom 23.02.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Des Weiteren enthält die vom Bauordnungsamt übermittelte Stellungnahme einen weiteren 
Hinweis des Bauordnungsamtes als Untere Landesentwicklungsbehörde (A.3.1.10).  
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A-3.1.10 

 
A-3.2.1 

 
A-3.2.2 
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A-3.2.3 

 
A-3.2.4 

 
A-3.2.5 

 
A-3.2.6 
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A-3.2.6 

 
A-3.2.7 

 

 

 

 

 

 

A-3.2.8 

 

 

A-3.2.9 
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A-3.2.10 
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A-3.2.11 

 
A-3.2.12 
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SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise und Sachverhalte (SV) inhaltlich 
vollständig zur Kenntnis, die im Schreiben des Bauordnungsamtes des Bur-

genlandkreises vom 23.02.2024 geäußert wurden. 

Bauordnungsamt / Untere Landesentwicklungsbehörde 

A-3.1.10 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Der hier zur Kenntnis gegebene aktuelle Planungsstand des Regionalen 
Entwicklungsplans der Planungsregion Halle wird in der Begründung im 
Gliederungspunkt 2.1.2. entsprechend angepasst. Die Inhalte der Fassung 
der Planänderung des Regionalen Entwicklungsplans wurden berücksich-
tigt. Auswirkungen auf den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans der 
Innenentwicklung Nr. 34 ergeben sich hierdurch nicht. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswir-
kungen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

Umweltamt / Untere Naturschutz- und Forstbehörde 

A-3.2.1 Kenntnisnahme und teilweise materielle Berücksichtigung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. Er be-
zieht sich auf die Festsetzung der Maßnahme M4 in der Planzeichnung und 
die textlichen Festsetzung Nr. 5 sowie darüber hinaus auf die getrennt von 
der Maßnahme M4 zu betrachtende textliche Festsetzung Nr. 6. Ziel der (im 
Artenschutzbeitrag formulierten) Maßnahmen bzw. textlichen Festsetzungen 
ist der grundsätzliche Erhalt der Alleen und Baumreihen. Die hierfür geeigne-
ten Einzelmaßnahmen werden auf der Ebene der Bauleitplanung nicht in der 
Weise spezifiziert, die den Bereich der Bauausführung bzw. Umsetzung be-
rühren. 

Die im Sachverhalt angesprochene Versiegelungen beziehen sich nicht auf 
die Maßnahmenfläche M4, sondern auf den gesamten Geltungsbereich 
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noch  
A.-3.2.1 

(siehe Formulierung der textlichen Festsetzung Nr. 5).  Bestehende Versie-
gelungen, wie die Zufahrt zur Grundstückserschließung sind hier nicht mitzu-
zählen. Der Punkt 5 der textlichen Festsetzungen des Vorentwurfs bezieht 
sich somit nicht auf die in der Planzeichnung festgesetzten Maßnahmenflä-
chen. Daher wird ein zwingender Zusammenhang zwischen einem vollstän-
digen Verbot einer (auch versickerungsfähigen) Versiegelung und dem Ziel 
der Erhaltung der Baumreihen und Alleen nicht hergestellt. 

Die mit der textlichen Festsetzung Nr. 6 und dem dazugehörigen Eintrag in 
der Planzeichnung von Bebauung freizuhaltende Schutzfläche dient der Si-
cherung einer bestehenden Kompensationsmaßnahme (Baumreihe Winter-
linde). Die beschrieben Festsetzungen werden somit dem Erhalt und dem 
Schutz der Baumreihen gemäß § 21 BNatSchG gerecht. 

Im Rahmen der Erarbeitung der Satzungsfassung des Bebauungsplanes Nr. 
34 wird der Festsetzungskatalog im Sinne einer Klarstellung um die unter 
Punkt 9 bzw. auf Seite 17 des Artenschutzbeitrags schon für den Entwurf des 
Bebauungsplanes festgelegte Maßnahme M4 wie folgt ergänzt: 

5.2 Innerhalb der Umgrenzungen der Flächen für die Maßnahme M4 

sind die Bäume, Sträucher und sonstigen Pflanzungen zu erhal-

ten.  

Diese materielle Berücksichtigung betrifft nicht die Grundzüge der Planung, 
sondern entfaltet lediglich eine klarstellende und präzisierende Wirkung. Von 
einer erneuten Beteiligung des Bebauungsplanentwurfs kann daher im vor-
liegenden Fall abgesehen werden. Dies begründet sich einerseits dadurch, 
dass keine Anpassungen der Maßnahmenflächen M4 in der Planzeichnung 
erfolgt. Darüber hinaus war diese Maßnahme bereits im Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 34 aufgrund ihrer Kennzeichnung M4 eindeutig den Erläute-
rungen in der Begründung bzw. in Kapitel 9 des Artenschutzbeitrags zuzu-
ordnen. Somit werden die Grundzüge der Planung von der beschriebenen 
Ergänzung der textlichen Festsetzungen um den Punkt 6.1 nicht berührt. Da 
mit der beschriebenen Änderung in Anlehnung an § 4a Abs. 3 BauGB keine 
offensichtliche erstmalige oder stärkere Berührung von Belangen einhergeht, 
ist von einer erneuten Beteiligung bzw. Offenlage der Planunterlage abzuse-
hen. 

Die Art der Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ist ebenfalls beizube-
halten, da in Anlehnung an Söfker 2021 „Festsetzungen nach Nr. 25 nicht 

solche Regelungen treffen können, die ausschließlich dem Naturschutz vor-

behalten sind“ (Söfker 2021 in Kommentierung Ernst/Zinkahn/Bielenberg, 
141. Lfg., Rn. 217). 
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A-3.2.2 keine Berücksichtigung 

 

 

noch  
A.-3.2.2 

Der Sachverhalt wird inhalltich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Gemäß der Arbeitshilfe „Artenschutz und Bebauungsplanung“ des 
Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg 
aus dem Jahr 2009, sind Festsetzungen nach § 9 Abs 1 Nr. 20 BauGB nur 
dann zulässig, wenn sie einen städtebaulichen Bezug aufweisen und 
bodenrechtlich relevant sind. Zu beachtende artenschutzrechliche 
Maßnahmen in Form von Handlungspflichten oder der Auferlegung 
sonstiger Verhaltensweisen fallen nicht darunter. Hierzu sind auch die im 
Sachverhalt geforderten Erläuterungen zu den artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen zu zählen. 

Weiterhin bezieht sich § 9 Abs. 6 BauGB auf die nachrichtlichen Übernahmen 
und nicht die textlichen Festsetzungen in einem Bebauungsplan. Die Lage 
der Ersatzhabitate im Geltungsbereich des Bebauungsplan ist weiterhin in 
der Abbildung auf der Seite 18 des Artenschutzbeitrages dargestellt. 

Aus den benannten Gründen kann der vorliegende Sachverhalt keine 
Berücksichtigung finden. 

A-3.2.3 keine Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Gemäß der Arbeitshilfe „Artenschutz und Bebauungsplanung“ des 
Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg 
aus dem Jahr 2009, sind Festsetzungen nach § 9 Abs 1 Nr. 20 BauGB nur 
dann zulässig, wenn sie einen städtebaulichen Bezug aufweisen und 
bodenrechtlich relevant sind. Zu beachtende artenschutzrechliche 
Maßnahmen in Form von Handlungspflichten oder der Auferlegung 
sonstiger Verhaltensweisen fallen nicht darunter. Hierzu sind auch die im 
Sachverhalt geforderten projektbezogenen Kartierungen bzw. eine 
Neubetrachtung der Artengruppen zu einem späteren Zeitpunkt zu zählen. 
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Aus den benannten Gründen kann der vorliegende Sachverhalt keine 
Berücksichtigung finden. 

A-3.2.4 teilweise technische Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.-3.2.4 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Eine Darstellung der Ersatzflächen für das Umsiedeln der Zauneidechsen 
(Ersatzhabitate) ist der Abbildung auf Seite 18 des Artenschutzbeitrags zum 
Entwurf des Bebauungsplanes (Anlage 1 der Begründung) zu entnehmen. 
Diese wird im Zuge der Erarbeitung der Satzungsfassung im 
Artenschutzbeitrag hinsichtlich der Angaben zu ihrer Dimensionierung 
angepasst. 

Gemäß der Arbeitshilfe „Artenschutz und Bebauungsplanung“ des 
Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg 
aus dem Jahr 2009, sind Festsetzungen nach § 9 Abs 1 Nr. 20 BauGB nur 
dann zulässig, wenn sie einen städtebaulichen Bezug aufweisen und 
bodenrechtlich relevant sind. Zu beachtende artenschutzrechliche 
Maßnahmen in Form von Handlungspflichten oder der Auferlegung 
sonstiger Verhaltensweisen fallen nicht darunter. Hierzu sind auch die im 
Sachverhalt geforderten Erläuterungen bzw. Beschreibungen der 
durchzuführenden CEF-Maßnahme zu zählen. 

Aus den benannten Gründen kann der vorliegende Sachverhalt nur in Teilen 
Berücksichtigung finden. 

A-3.2.5 keine Berücksichtigung 

 
 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 
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Gemäß der Arbeitshilfe „Artenschutz und Bebauungsplanung“ des 
Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg 
aus dem Jahr 2009, sind Festsetzungen nach § 9 Abs 1 Nr. 20 BauGB nur 
dann zulässig, wenn sie einen städtebaulichen Bezug aufweisen und 
bodenrechtlich relevant sind. Zu beachtende artenschutzrechliche 
Maßnahmen in Form von Handlungspflichten oder der Auferlegung 
sonstiger Verhaltensweisen fallen nicht darunter. Hierzu sind auch die in den 
nachfolgenden Sachverhalten benannten Vorgaben bzw. Maßnahmen zu 
ausgewählten Arten der Fauna zu zählen. 

Aus den benannten Gründen kann der vorliegende Sachverhalt keine 
Berücksichtigung finden. 

A-3.2.6 keine Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Gemäß der Arbeitshilfe „Artenschutz und Bebauungsplanung“ des 
Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg 
aus dem Jahr 2009, sind Festsetzungen nach § 9 Abs 1 Nr. 20 BauGB nur 
dann zulässig, wenn sie einen städtebaulichen Bezug aufweisen und 
bodenrechtlich relevant sind. Zu beachtende artenschutzrechliche 
Maßnahmen in Form von Handlungspflichten oder der Auferlegung 
sonstiger Verhaltensweisen fallen nicht darunter. Hierzu sind auch die 
Vorgaben zur Umsiedlung von Zauneidechsen zu zählen. Darüber hinaus 
sind in den artenschutzrechtlichen Hinweisen (im Entwurf) des 
Bebauungsplanes bereits Vorgaben zur Umsiedlung von Zauneidechsen 
enthalten. 

Aus den benannten Gründen kann der vorliegende Sachverhalt keine 
Berücksichtigung finden. 

A-3.2.7 keine Berücksichtigung 

 

 

 
Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Auch bei Umsetzung des durch den Bebauungsplanes Nr. 34 planungsrecht-
liche vorbereiteten Vorhabens, bleiben sämtliche Biotope des Neuntöters in-
nerhalb des Geltungsbereiches erhalten. Dies begründet sich dadurch, dass 
es sich bei den für diese Art relevanten Biotopen um die Baumbestände in-
nerhalb der Maßnahmenflächen M4 handelt. Diese werden mit der benannten 
Maßnahme in ihrem Bestand gesichert. 
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Sämtliche für die Art des Neuntöters bedeutenden Biotope außerhalb des 
Geltungsbereiches, die im räumlichen Zusammenhang mit dem Vorhabenge-
biet stehen, werden durch die vorliegende Planung ebenfalls nicht berührt. In 
der Konsequenz liegt keine signifikante Störung des Neuntöters gem. § 44 
BNatSchG vor. 

Aus den benannten Gründen kann der vorliegende Sachverhalt keine 
Berücksichtigung finden. 

A-3.2.8 Kenntnisnahme 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Bereits im Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 34 erfolgte in Kapitel 4.1 auf 
Seite 31 der Begründung ein entsprechender Hinweis auf § 44 Abs. 1 
BNatSchG. Eine Überprüfung hinsichtlich artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestände erfolgt im Artenschutzbeitrag, welcher ebenfalls bereits im Entwurf 
des Bebauungsplanes die Anlage A1 zur Begründung bildete. 

Im Konkreten erfolgt durch die vorliegende Planung eine Vermeidung arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände für 

- die Artengruppe Vögel durch eine entsprechende Bauzeitenregelung (siehe 
Seite 13 des Artenschutzbeitrags), 

- das Schutzgut Kriechtiere durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen 
(siehe Seite 15/16 des Artenschutzbeitrags). 

Aus den benannten Gründen genügt eine Kenntnisnahme des Sachverhaltes. 

A-3.2.9 Kenntnisnahme und (teilweise) technische Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



sachverständiger Abwägungsvorschlag 
Beschlussvorlage zum 20.06.2024 
Stand: 04.04.2024 

 Stadt Hohenmölsen 
Bebauungsplan Nr. 34 

„Sternentor - Grünfläche mit Sport- und Freizeitnutzung“ 

 

 
 
Seite 42 
 

  
WENZEL & DREHMANN PEM GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

noch  
A.-3.2.9 
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noch  
A.-3.2.9 

 

 

 

 

 

 

Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass es sich – wie zu Beginn des 
Sachverhaltes zu entnehmen ist – um eine Einschätzung des Landesamtes 
für Umwelt (LAU) Sachsen-Anhalt handelt, welche durch die untere Natur-
schutz- und Forstbehörde wiedergegeben wird. Diese bezieht sich darüber 
hinaus im Wesentlichen auf den Wortlaut der einschlägigen Fachliteratur zur 
Umsiedlung von Zauneidechsen (Schneeweiß et al. 2014). 

Im Rahmen der Erarbeitung der Satzungsfassung des vorliegenden Bebau-
ungsplans werden die artenschutzrechtlichen Hinweise zu der Art der Zau-
neidechsen mit den im Sachverhalt genannten Vorgaben zur Umsiedlung die-
ser Art abgeglichen und im Bedarfsfall entsprechend ergänzt. Eine Aufnahme 
der detaillierten Vorgehensweise bei der Umsetzung der Umsiedlung von 
Zauneidechsen kann jedoch nicht Bestandteil der Festlegungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 34 sein, sondern hat (ggf.) auf Ebene der Vorhabenumset-
zung in Abstimmung mit der unteren Naturschutz- und Forstbehörde zu erfol-
gen. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswir-
kungen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

A-3.2.10 Kenntnisnahme 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Die im Sachverhalt benannten Bäume befinden sich außerhalb des Baufeldes 
des Bebauungsplanes. Sie werden daher nicht durch das im Geltungsbereich 
geplante Vorhaben tangiert. Über die Maßnahme M 3 ist weiterhin festgelegt, 
dass alle in einem Baufeld, Lagerplätzen oder Zufahrten befindlichen Bäu-
men durch eine Stammschalung vor Baubeeinträchtigungen zu schützen 
sind. Mit der Festsetzung der Maßnahme M 4 ist darüber hinaus der Erhalt 
der Baumreihen am Rande des Geltungsbereiches, der Birkenallee und der 
Linden-Baumreihe im Übergang zum Sportplatz sichergestellt. 

Aus den benannten Gründen genügt eine Kenntnisnahme des vorliegenden 
Sachverhaltes. 
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Umweltamt / Untere Immissionsschutzbehörde 

A-3.2.11 Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

noch  
A.-3.2.11 

Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Das Referat Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik, Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt hat 
in seiner Stellungnahme auf die Beachtung der Sportanlagenlärmschutzver-
ordnung (18. BImSchV) hingewiesen (s. A.1.1.1.). Dieser Hinweis wurde zur 
Kenntnis genommen und im neu eingefügten Gliederungspunkt 5.2. tech-
nisch berücksichtigt. 

Daher genügt eine Kenntnisnahme des vorliegenden Sachverhalts. 

Umweltamt / UVP-Stelle 

A-3.2.12 Kenntnisnahme 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Sämtliche Hinweise, die im Rahmen der Abfrage einer Ersteinschätzung zum 
Plangebiet in der Stellungnahme des Umweltamtes des Burgenlandkreises 
vom 24.07.2023 geäußert wurden, haben in der Erarbeitung des Bebauungs-
planentwurfs Berücksichtigung gefunden. 

Aus den benannten Gründen genügt eine Kenntnisnahme des vorliegenden 
Sachverhaltes. 
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A-4 Regionale Planungsgemeinschaft Halle 

Folgende Stellungnahme wurde durch die Regionale Planungsgemeinschaft Halle abgegeben 
(Schreiben vom 13.02.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

 

 
A-4.1 
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SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle vom 13.02.2024 
geäußert wurden. 

A-4.1 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 
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Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen und tech-
nisch berücksichtigt. 

Der Regionale Entwicklungsplan für die Planungsregion Halle 2010 wird im 
Gliederungspunkt 2.1.2. der Begründung im Hinblick auf mögliche Auswirkun-
gen auf den Bebauungsplan Nr. 34 berücksichtigt. Der hier zur Kenntnis ge-
gebene aktuelle Planungsstand des Regionalen Entwicklungsplans der Pla-
nungsregion Halle (Planänderung mit Genehmigung am 27.11.2023, in Kraft 
gesetzt am 15.12.2023) wird in der Begründung im Gliederungspunkt 2.1.2. 
entsprechend angepasst. Die Inhalte der Fassung der Planänderung des Re-
gionalen Entwicklungsplans werden durch Aktualisierung berücksichtigt. Aus-
wirkungen auf den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans der Innenent-
wicklung Nr. 34 ergeben sich hierdurch nicht (s. auch A-3.1.10). 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 
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A-5 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 

Folgende Stellungnahme wurde durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 
Sachsen-Anhalt abgegeben (Schreiben vom 19.01.2024) und wird inhaltlich vollständig zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

 
A-5.1 
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SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise und Sachverhalte (SV) inhaltlich 
vollständig zur Kenntnis, die im Schreiben des Landesverwaltungsamtes für 

Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt vom 19.01.2024 geäußert 
wurden. 

A-5.1 Kenntnisnahme 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Durch die archäologische Denkmalpflege des Landesamtes für Denkmalpflege 
und Archäologie Sachsen-Anhalt wurde bis zum Datum des Sachstandes des 
Abwägungsvorschlags keine Stellungnahme abgegeben. Es genügt daher eine 
Kenntnisnahme des vorliegenden Sachverhaltes. 
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A-6 Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd 

Folgende Stellungnahme wurde durch das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten Süd abgegeben (Schreiben vom 18.03.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis 
genommen. 
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A-6.1 

A-6.2 



sachverständiger Abwägungsvorschlag 
Beschlussvorlage zum 20.06.2024 
Stand: 04.04.2024 

 Stadt Hohenmölsen 
Bebauungsplan Nr. 34 

„Sternentor - Grünfläche mit Sport- und Freizeitnutzung“ 

 

 
 
Seite 52 
 

  
WENZEL & DREHMANN PEM GmbH 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise und Sachverhalte (SV) inhaltlich 
vollständig zur Kenntnis, die im Schreiben des Amtes für Landwirtschaft, Flur-
neuordnung und Forsten Süd vom 18.03.2024 geäußert wurden. 

A-6.1 Kenntnisnahme 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Für das vorliegende Bebauungsplanverfahren ist eine Festlegung externer 
Kompensationsmaßnahmen nicht vorgesehen. Damit ist ausgeschlossen, dass 
mit Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 eine Inanspruchnahme landwirt-
schaftlich genutzter Flächen für (ggf.) erforderliche Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen einhergeht. Es genügt daher eine Kenntnisnahme des vorliegenden 
Sachverhaltes. 

A-6.2 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Mit Erarbeitung der Satzungsfassung wird die Begründung des Bebauungspla-
nes um ein neues Kapitel 5.8 „Flurbereinigungsverfahren“ unter Punkt 5 (Hin-
weise) der Begründung berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass sich 
das Verfahrensgebiet nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34 
befindet, jedoch an diesen unmittelbar angrenzt.  

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 
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A-8 Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 

Folgende Stellungnahme wurde durch das Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt abgegeben (Schreiben vom 24.01.2024) und wird inhaltlich vollständig zur 
Kenntnis genommen. 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation des 
Landes Sachsen-Anhalt vom 24.01.2024 geäußert wurden. Es leitet sich kein 
substanzieller Abwägungsbedarf ab. In der Folge ergibt sich kein Reaktionser-
fordernis in der Planung. Daher genügt eine Kenntnisnahme. 
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A-10 Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Süd 

Folgende Stellungnahme wurde durch die Landesstraßenbaubehörde, Regionalbereich Süd 
abgegeben (Schreiben vom 24.01.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genom-
men. 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben der Landesstraßenbaubehörde, Regionalbereich Süd vom 
24.01.2024 geäußert wurden. Es leitet sich kein substanzieller Abwägungsbe-
darf ab. In der Folge ergibt sich kein Reaktionserfordernis in der Planung. Daher 
genügt eine Kenntnisnahme. 
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A-11 Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt 

Folgende Stellungnahme wurde durch den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanage-
ment Sachsen-Anhalt abgegeben (Schreiben vom 16.01.2024) und wird inhaltlich vollständig 
zur Kenntnis genommen. 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben des Landesbetriebes Bau- und Liegenschaftsmanagement 
Sachsen-Anhalt vom 16.01.2024 geäußert wurden. Es leitet sich kein substan-
zieller Abwägungsbedarf ab. In der Folge ergibt sich kein Reaktionserfordernis 
in der Planung. Daher genügt eine Kenntnisnahme. 
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A-14 MIBRAG GmbH 

Folgende Stellungnahme wurde durch MIBRAG GmbH abgegeben (Schreiben vom 
08.02.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben von MIBRAG GmbH vom 08.02.2024 geäußert wurden. Es 
leitet sich kein substanzieller Abwägungsbedarf ab. In der Folge ergibt sich kein 
Reaktionserfordernis in der Planung. Daher genügt eine Kenntnisnahme. 
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A-15 Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH 

Folgende Stellungnahme wurde durch die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungs-
Gesellschaft mbH (LMBV) abgegeben (Schreiben vom 05.02.2024) und wird inhaltlich voll-
ständig zur Kenntnis genommen. 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungs-Ge-
sellschaft mbH (LMBV) vom 05.02.2024 geäußert wurden. Es leitet sich kein 
substanzieller Abwägungsbedarf ab. In der Folge ergibt sich kein Reaktionser-
fordernis in der Planung. Daher genügt eine Kenntnisnahme. 
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A-18 Deutsche Telekom AG 

Folgende Stellungnahme wurde durch die Deutsche Telekom AG abgegeben (Schreiben vom 
30.01.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

 

 

  

 
A-18.1 
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SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise und Sachverhalte (SV) inhaltlich 
vollständig zur Kenntnis, die im Schreiben der Deutschen Telekom AG vom 
30.01.2024 geäußert wurden. 

A-18.1 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Mit Erarbeitung der Satzungsfassung wird die Begründung des Bebauungspla-
nes um einen Gliederungspunkt 5.9. „Ver- und Entsorgungsinfrastruktur“ (hier: 
5.9.1. „Leitungsnetz Telekommunikation“) der Begründung berücksichtigt. In 
diesem erfolgt der Hinweis, dass sich innerhalb des Geltungsbereiches Tele-
kommunikationslinien regionaler Bedeutung befinden. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

 

 

A-18.2 

A-18.3 
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A-18.2 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Mit Erarbeitung der Satzungsfassung wird die Begründung des Bebauungspla-
nes um einen Gliederungspunkt 5.9. „Versorgungsinfrastruktur“ (hier: 5.9.1. 
„Leitungsnetz Telekommunikation“) der Begründung berücksichtigt. In diesem 
erfolgt der Hinweis, dass im Rahmen der Bauausführung Beschädigungen an 
Telekommunikationslinien zu vermeiden sind und sich die ausführenden Fir-
men zum entsprechenden Zeitpunkt über die im Geltungsbereich vorhandenen 
Telekommunikationslinien informieren müssen. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

A-18.3 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Mit Erarbeitung der Satzungsfassung wird die Begründung des Bebauungspla-
nes um einen neuen Gliederungspunkt 5.9. „Ver- und Entsorgungsinfrastruktur“ 
(hier: 5.9.1. „Leitungsnetz Telekommunikation“) der Begründung berücksichtigt. 
In diesem erfolgt der Hinweis, dass die Kabelschutzanweisungen der Deut-
schen Telekom zu beachten sind. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 
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A-19 50Hertz Transmission GmbH 

Folgende Stellungnahme wurde durch die 50Hertz Transmission GmbH abgegeben                   
(Schreiben vom 19.01.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben der 50Hertz Transmission GmbH vom 19.01.2024 geäußert 
wurden. Es leitet sich kein substanzieller Abwägungsbedarf ab. In der Folge 
ergibt sich kein Reaktionserfordernis in der Planung. Daher genügt eine Kennt-
nisnahme. 
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A-20 Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 

Folgende Stellungnahme wurde durch die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH abge-
geben (Schreiben vom 20.02.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

 

 

  

 
A-20.1 
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A-20.2 

A-20.3 

A-20.4 
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SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise und Sachverhalte (SV) inhaltlich 
vollständig zur Kenntnis, die im Schreiben der Mitteldeutsche Netzgesellschaft 
Strom mbH vom 20.02.2024 geäußert wurden. 

A-20.1 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Mit Erarbeitung der Satzungsfassung wird die Begründung des Bebauungspla-
nes um einen neuen Gliederungspunkt 5.9. „Ver- und Entsorgungsinfrastruktur“ 
(hier: 5.9.2. „Leitungsnetz Strom“) der Begründung berücksichtigt. In diesem 
wird darauf verwiesen, dass im Geltungsbereich des Bebauungsplanes zum 
Zeitpunkt des Verfahrens Netzbaumaßnahmen durchgeführt werden und die zu 
den Versorgungsleitungen in den einschlägigen Vorschriften und Regelwerken 
festgelegten Abstände zu beachten bzw. einzuhalten sind. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

A-20.2 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Mit Erarbeitung der Satzungsfassung wird die Begründung des Bebauungspla-
nes um einen neuen Gliederungspunkt 5.9. „Ver- und Entsorgungsinfrastruktur“ 
(hier: 5.9.2. „Leitungsnetz Strom“) der Begründung berücksichtigt. In diesem 
wird auf das Freihalten der Versorgungsanlagen von Bepflanzungen, Anschüt-
tungen und Überbauungen, die Notwendigkeit von Handschachtungen sowie 
zum Umgang mit Bodenaushub gemäß der Ausführungen im Sachverhalt ver-
wiesen. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 
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A-20.3 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Mit Erarbeitung der Satzungsfassung wird die Begründung des Bebauungspla-
nes um einen neuen Gliederungspunkt 5.9. „Ver- und Entsorgungsinfrastruktur“ 
(hier: 5.9.2. „Leitungsnetz Strom“) der Begründung berücksichtigt. In diesem 
erfolgt der Hinweis auf das Erfordernis einer frühzeitigen Abstimmung mit dem 
Leitungsträger im Fall bei Notwendigkeit von Änderungen oder Sicherungs-
maßnahmen am Leitungsbestand. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

A-20.4 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Mit Erarbeitung der Satzungsfassung wird die Begründung des Bebauungspla-
nes um einen neuen Gliederungspunkt 5.9. „Ver- und Entsorgungsinfrastruktur“ 
(hier: 5.9.2. „Leitungsnetz Strom“) der Begründung berücksichtigt. In diesem 
erfolgt der Hinweis auf das Erfordernis der Einholung einer aktuellen Leitungs-
auskunft rechtzeitig vor Baubeginn durch die ausführenden Firmen. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 
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A-21 Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH 

Folgende Stellungnahme wurde durch die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH abgege-
ben (Schreiben vom 18.01.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Gas mbH vom 
18.01.2024 geäußert wurden. Es leitet sich kein substanzieller Abwägungsbe-
darf ab. In der Folge ergibt sich kein Reaktionserfordernis in der Planung. Daher 
genügt eine Kenntnisnahme. 
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A-22 Fernwärme GmbH Hohenmölsen-Webau 

Folgende Stellungnahme wurde durch die Fernwärme GmbH Hohenmölsen-Webau abgege-
ben (Schreiben vom 22.01.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise und Sachverhalte (SV) inhaltlich 
vollständig zur Kenntnis, die im Schreiben der Fernwärme GmbH Hohenmöl-
sen-Webau vom 22.01.2024 geäußert wurden. 

A-22.1 Kenntnisnahme 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme der Fernwärme GmbH Hohenmölsen-Webau umfasst die 
Option der Versorgung des Standorts mit Fernwärme. Die Entscheidung hier-
über liegt beim Vorhabenträger und hat keine Auswirkungen auf die materiellen 
oder technischen Inhalte der vorliegenden Planung. 

Es leitet sich kein substanzieller Abwägungsbedarf ab. In der Folge ergibt sich 
kein Reaktionserfordernis in der Planung. Daher genügt eine Kenntnisnahme. 

  

 
A-22.1 
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A-23 Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH 

Folgende Stellungnahme wurde durch die Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutsch-
land mbH (MIDEWA) abgegeben (Schreiben vom 13.02.2024) und wird inhaltlich vollständig 
zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

A-23.1 

A-23.2 

A-23.3 
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SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise und Sachverhalte (SV) inhaltlich 
vollständig zur Kenntnis, die im Schreiben der Wasserversorgungsgesellschaft 
in Mitteldeutschland mbH (MIDEWA) vom 13.02.2024 geäußert wurden. 

A-23.1 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

  

 

 

 

 

 

Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Mit Erarbeitung der Satzungsfassung wird die Begründung des Bebauungspla-
nes um einen neuen Gliederungspunkt 5.9. „Ver- und Entsorgungsinfrastruktur“ 
(hier: 5.9.3. „Leitungsnetz Trinkwasser“) der Begründung berücksichtigt. 

 

noch A-23.3 
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noch  
A-23.1 

In diesem wird darauf verwiesen, dass sich im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Trinkwasserleitungen der Wasserversorgungsgesellschaft in Mit-
teldeutschland mbH (MIDEWA) befinden. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

A-23.2 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Mit Erarbeitung der Satzungsfassung wird die Begründung des Bebauungspla-
nes um einen neuen Gliederungspunkt 5.9. „Ver- und Entsorgungsinfrastruktur“ 
(hier: 5.9.3. „Leitungsnetz Trinkwasser“) der Begründung berücksichtigt.  

In diesem wird darauf verwiesen, dass die Durchführung von Schachtungen mit 
der MIDEWA abzustimmen ist. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

A-23.3 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Mit Erarbeitung der Satzungsfassung wird die Begründung des Bebauungspla-
nes um einen neuen Gliederungspunkt 5.9. „Ver- und Entsorgungsinfrastruktur“ 
(hier: 5.9.3. „Leitungsnetz Trinkwasser“) der Begründung berücksichtigt. 
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noch  
A-23.3 

In diesem erfolgt eine Zusammenfassung der in diesem Sachverhalt durch die 
MIDEWA gegebenen Hinweise, die es hinsichtlich des im Geltungsbereich vor-
handenen Bestandes an Trinkwasserleitungen bei der Planung und Bauaus-
führung des Vorhabens zu berücksichtigen gilt. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 
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A-24 Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Bad Dür-
renberg 

Folgende Stellungnahme wurde durch den Zweckverband für Abwasserbeseitigung (ZWA) 
Bad Dürrenberg abgegeben (Schreiben vom 13.02.2024) und wird inhaltlich vollständig zur 
Kenntnis genommen. 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise und Sachverhalte (SV) inhaltlich 
vollständig zur Kenntnis, die im Schreiben des Zweckverband für Abwasserbe-
seitigung (ZWA) Bad Dürrenberg vom 13.02.2024 geäußert wurden. 

A-24.1 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Mit Erarbeitung der Satzungsfassung wird die Begründung des Bebauungspla-
nes um einen neuen Gliederungspunkt 5.9. „Ver- und Entsorgungsinfrastruktur“ 
(hier: 5.9.4. „Leitungsnetz Abwasser“) der Begründung berücksichtigt. In die-
sem wird darauf verwiesen, dass bei Umsetzung des Vorhabens eine Überbau-
ung bestehender Leitungen des ZWA Bad Dürrenberg vermieden werden 
muss. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

  

 
A-24.1 
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A-27 REDINET Burgenland GmbH 

Folgende Stellungnahme wurde durch die REDINET Burgenland GmbH (SW Zeitz) abgege-
ben (Schreiben vom 13.02.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben der REDINET Burgenland GmbH (SW Zeitz) vom 13.02.2024 
geäußert wurden. Es leitet sich kein substanzieller Abwägungsbedarf ab. In der 
Folge ergibt sich kein Reaktionserfordernis in der Planung. Daher genügt eine 
Kenntnisnahme. 
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A-28 Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt Süd GmbH 

Folgende Stellungnahme wurde durch die Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt Süd GmbH ab-
gegeben (Schreiben vom 18.01.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben der Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt Süd GmbH vom 
18.01.2024 geäußert wurden. Es leitet sich kein substanzieller Abwägungsbe-
darf ab. In der Folge ergibt sich kein Reaktionserfordernis in der Planung. Daher 
genügt eine Kenntnisnahme. 
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A-29 Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau 

Folgende Stellungnahme wurde durch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau 
abgegeben (Schreiben vom 02.02.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genom-
men. 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau vom 
02.02.2024 geäußert wurden. Es leitet sich kein substanzieller Abwägungsbe-
darf ab. In der Folge ergibt sich kein Reaktionserfordernis in der Planung. Daher 
genügt eine Kenntnisnahme. 
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A-30 Handwerkskammer Halle (Saale) 

Folgende Stellungnahme wurde durch die Handwerkskammer Halle (Saale) abgegeben 
(Schreiben vom 23.01.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben der Handwerkskammer Halle (Saale) vom 23.01.2024 geäu-
ßert wurden. Es leitet sich kein substanzieller Abwägungsbedarf ab. In der 
Folge ergibt sich kein Reaktionserfordernis in der Planung. Daher genügt eine 
Kenntnisnahme. 
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A-32 Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd AöR 

Folgende Stellungnahme wurde durch die Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd AöR abgege-
ben (Schreiben vom 13.02.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

 

 
A-32.1 
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SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise und Sachverhalte (SV) inhaltlich 
vollständig zur Kenntnis, die im Schreiben der Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt 

Süd AöR vom 13.02.2024 geäußert wurden. 

A-32.1 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Mit Erarbeitung der Satzungsfassung wird die Begründung des Bebauungspla-
nes um einen neuen Gliederungspunkt 5.9. „Versorgungsinfrastruktur“ (hier: 
5.9.5. „Abfall“) der Begründung berücksichtigt. In diesem erfolgt der Hinweis, 
dass während der Bauzeit die Entsorgungssicherheit für die angrenzenden 
Grundstücke gesichert ist. Des Weiteren ist zu beachten, dass bei der Umset-
zung des im Geltungsbereich geplanten Vorhabens die Stellplätze für Groß-
müllbehälter hinsichtlich ihrer Art und Lage mit der Abfallwirtschaft Sachsen-

Anhalt Süd AöR abzustimmen sind. Außerdem ist ihr bzw. den von ihr beauf-
tragten Dritten zum Zweck der Entsorgung Zutritt zum Stellplatz zu gewähren. 
Die Regelungen der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft 
für Fahrzeughaltungen sowie die sicherheitstechnischen Anforderungen an 
Straßen und Fahrwegen für die Sammlung von Abfällen sind zu beachten. 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

  

 
noch     
A-32.1 
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A-33 Unterhaltungsverband „Mittlere Saale – Weiße Elster“ 

Folgende Stellungnahme wurde durch den Unterhaltungsverband „Mittlere Saale - Weiße           
Elster“ abgegeben (Schreiben vom 17.01.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis 
genommen. 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben des Unterhaltungsverbandes „Mittlere Saale - Weiße Elster“ 
vom 17.01.2024 geäußert wurden. Es leitet sich kein substanzieller Abwä-
gungsbedarf ab. In der Folge ergibt sich kein Reaktionserfordernis in der Pla-
nung. Daher genügt eine Kenntnisnahme. 
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A-34 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr 

Folgende Stellungnahme wurde durch das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr abgegeben (Schreiben vom 05.02.2024) und wird inhaltlich 
vollständig zur Kenntnis genommen. 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-
leistungen der Bundeswehr vom 05.02.2024 geäußert wurden. Es leitet sich 
kein substanzieller Abwägungsbedarf ab. In der Folge ergibt sich kein Reak-
tionserfordernis in der Planung. Daher genügt eine Kenntnisnahme. 
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A-37 Stadt Zeitz 

Folgende Stellungnahme wurde durch die Stadt Zeitz abgegeben (Schreiben vom 18.01.2024) 
und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben der Stadt Zeitz vom 18.01.2024 geäußert wurden. Es leitet 
sich kein substanzieller Abwägungsbedarf ab. In der Folge ergibt sich kein Re-
aktionserfordernis in der Planung. Daher genügt eine Kenntnisnahme. 
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A-38 Stadt Teuchern 

Folgende Stellungnahme wurde durch die Stadt Teuchern abgegeben (Schreiben vom 
17.01.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben der Stadt Teuchern vom 17.01.2024 geäußert wurden. Es lei-
tet sich kein substanzieller Abwägungsbedarf ab. In der Folge ergibt sich kein 
Reaktionserfordernis in der Planung. Daher genügt eine Kenntnisnahme. 
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A-39 Stadt Lützen 

Folgende Stellungnahme wurde durch die Stadt Lützen abgegeben (Schreiben vom 
18.01.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben der Stadt Lützen vom 18.01.2024 geäußert wurden. Es leitet 
sich kein substanzieller Abwägungsbedarf ab. In der Folge ergibt sich kein Re-
aktionserfordernis in der Planung. Daher genügt eine Kenntnisnahme. 
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A-40 Stadt Weißenfels 

Folgende Stellungnahme wurde durch die Stadt Weißenfels abgegeben (Schreiben vom 
24.01.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

 

SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise inhaltlich vollständig zur Kenntnis, 
die im Schreiben der Stadt Weißenfels vom 24.01.2024 geäußert wurden. Es 
leitet sich kein substanzieller Abwägungsbedarf ab. In der Folge ergibt sich kein 
Reaktionserfordernis in der Planung. Daher genügt eine Kenntnisnahme. 
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A-41 BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 

Folgende Stellungnahme wurde durch den BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
e.V. abgegeben (Schreiben vom 13.02.2024) und wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

  



sachverständiger Abwägungsvorschlag 
Beschlussvorlage zum 20.06.2024 
Stand: 04.04.2024 

 Stadt Hohenmölsen 
Bebauungsplan Nr. 34 

„Sternentor - Grünfläche mit Sport- und Freizeitnutzung“ 

 

 
 
Seite 86 
 

  
WENZEL & DREHMANN PEM GmbH 

 

 

 

 

A-41.1 

A-41.2 

A-41.3 
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SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise und Sachverhalte (SV) inhaltlich 
vollständig zur Kenntnis, die im Schreiben des BUND für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland e.V. vom 13.02.2024 geäußert wurden. 

A-41.1 Kenntnisnahme  

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Bereits im Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 34 ist unter den artenschutz-
rechtlichen Hinweise aufgeführt, in welchen Fällen eine ökologische Baubeglei-
tung durchzuführen ist. Es genügt daher eine Kenntnisnahme des vorliegenden 
Sachverhaltes. 

 

 

 

noch    
A-41.3 

A-41.4 

 
A-41.5 

A-41.6 
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A-41.2 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen und durch 
die folgenden Ergänzung in der Beschreibung der Maßnahme M 7 auf S. 18f. 
des Artenschutzbeitrags berücksichtigt: 

„Die Ersatzhabitate sind in folgender Form herzurichten: […] 

· ein- bis zweischürige Mahd der CEF-Fläche, anschließend Abtransport 

des Mahdguts, 

· Mahd mit Mähbalken, Schnitthöhe 12 bis 15 cm. […]“ 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

A-41.3 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

  

 
 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen und durch 
die folgende Ergänzung der artenschutzrechtlichen Hinweise zur Art der Fle-
dermaus sowie der Avifauna berücksichtigt: 

„Im Fall von Ausgleichsmaßnahmen in Form einer Anbringung von Fleder-

mauskästen wird auf die entsprechenden Vorgaben des BUND verwiesen.“ 

„Im Fall von Ausgleichsmaßnahmen in Form einer Anbringung von Nistkästen 

für Gebäudebrüter wird auf die entsprechenden Vorgaben des BUND verwie-

sen.“ 

Mit dieser technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswir-
kungen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

 

A-41.4 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 
 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 
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Im Rahmen der Erarbeitung der Satzungsfassung, wird der Hinweis zur Rodung 
von Bestandsbäumen unter Gliederungspunkt 6 des Artenschutzbeitrags in die 
artenschutzrechtlichen Hinweise aufgenommen. Gemäß diesem Hinweis sind 
bei einer Rodung von Bestandsbäumen diese entsprechend den Vorgaben der 
Baumschutzsatzung der Stadt Hohenmölsen zu ersetzen. Mit dieser Vorge-
hensweise werden die Anforderungen hinsichtlich zu leistender Ausgleichs-
pflanzungen in ausreichendem Umfang berücksichtigt. 

Der erforderliche Ersatz im Falle der Fällung / Rodung von Bestandsbäumen 
wurde des Weiteren als Maßnahme M 9 in die artenschutzrechtlichen Hinweise 
der Begründung (s. Gliederungspunkt 5.1.) sowie in den Artenschutzbeitrag 
(Anlage 1, Gliederungspunkt 9) einbezogen: 

„ […] M 9 Ersatzpflanzungen 

Sollte eine Fällung und Rodung von Bestandsbäumen notwendig sein, sind die 

Bäume entsprechend den Vorgaben der Baumschutzsatzung der Stadt Hohen-

mölsen zu ersetzen.“ 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

A-41.5 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

  

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen und als 
Maßnahme M 10 in die artenschutzrechtlichen Hinweise der Begründung (s. 
Gliederungspunkt 5.1.) sowie in den Artenschutzbeitrag (Anlage 1, Gliede-
rungspunkt 9) einbezogen: 

„ […] M 10 Zäunung 

Sollte im Zuge der Umsetzung des Planvorhabens eine (teilweise) Einzäunung 

erfolgen, so ist bei dieser eine Durchgängigkeit für Kleintiere zu ermöglichen.“ 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

A-41.6 Kenntnisnahme 

 
 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Eine Bestätigung des Eingangs der Stellungnahme des BUND erfolgt im Rah-
men der Mitteilung der Abwägungsergebnisse. Diese werden nach Satzungs-
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beschlusse im Sinne von § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB denjenigen Trägern öffent-
licher Belange mitgeteilt, aus deren Stellungnahme sich für die vorliegende Pla-
nung abwägungsrelevante Sachverhalte ergeben haben. Es genügt daher eine 
Kenntnisnahme des vorliegenden Sachverhaltes.   
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A-43 Naturfreunde Deutschlands, Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. 

Folgende Stellungnahme wurde durch die Naturfreunde Deutschlands, Landesverband Sach-
sen-Anhalt e.V. abgegeben (Schreiben vom 14.02.2024) und wird inhaltlich vollständig zur 
Kenntnis genommen. 
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SV Bewertung der Sachverhalte 

 Die Stadt Hohenmölsen nimmt alle Hinweise und Sachverhalte (SV) inhaltlich 
vollständig zur Kenntnis, die im Schreiben des Naturfreunde Deutschlands, 
Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. vom 14.02.2024 geäußert wurden. 

A-43.1 Kenntnisnahme 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Bereits im Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 34 ist unter den artenschutz-
rechtlichen Hinweise aufgeführt, in welchen Fällen eine ökologische Baubeglei-
tung durchzuführen ist. Es genügt daher eine Kenntnisnahme des vorliegenden 
Sachverhaltes. 

A-43.2 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen und durch 
die folgenden Ergänzung in der Beschreibung der Maßnahme M 7 auf S. 18f. 
des Artenschutzbeitrags berücksichtigt: 

„Die Ersatzhabitate sind in folgender Form herzurichten: […] 

· ein- bis zweischürige Mahd der CEF-Fläche, anschließend Abtransport 

des Mahdguts, 

· Mahd mit Mähbalken, Schnitthöhe 12 bis 15 cm. […]“ 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

A-43.3 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noch  
A-43.3 

Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen und durch 
die folgende Ergänzung der artenschutzrechtlichen Hinweise zur Art der Fle-
dermaus sowie der Avifauna berücksichtigt: 

„Im Fall von Ausgleichsmaßnahmen in Form einer Anbringung von Fleder-

mauskästen wird auf die entsprechenden Vorgaben des BUND verwiesen.“ 

„Im Fall von Ausgleichsmaßnahmen in Form einer Anbringung von Nistkästen 

für Gebäudebrüter wird auf die entsprechenden Vorgaben des BUND verwie-

sen.“ 
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Mit dieser technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswir-
kungen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

A-43.4 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Im Rahmen der Erarbeitung der Satzungsfassung, wird der Hinweis zur Rodung 
von Bestandsbäumen unter Gliederungspunkt 6 des Artenschutzbeitrags in die 
artenschutzrechtlichen Hinweise aufgenommen. Gemäß diesem Hinweis sind 
bei einer Rodung von Bestandsbäumen diese entsprechend den Vorgaben der 
Baumschutzsatzung der Stadt Hohenmölsen zu ersetzen. Mit dieser Vorge-
hensweise werden die Anforderungen hinsichtlich zu leistender Ausgleichs-
pflanzungen in ausreichendem Umfang berücksichtigt. 

Der erforderliche Ersatz im Falle der Fällung / Rodung von Bestandsbäumen 
wurde des Weiteren als Maßnahme M 9 in die artenschutzrechtlichen Hinweise 
der Begründung (s. Gliederungspunkt 5.1.) sowie in den Artenschutzbeitrag 
(Anlage 1, Gliederungspunkt 9) einbezogen: 

„ […] M 9 Ersatzpflanzungen 

Sollte eine Fällung und Rodung von Bestandsbäumen notwendig sein, sind die 

Bäume entsprechend den Vorgaben der Baumschutzsatzung der Stadt Hohen-

mölsen zu ersetzen.“ 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden.Mit der 
technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkungen auf 
die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 

A-43.5 Kenntnisnahme und technische Berücksichtigung 

 

 

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen und als 
Maßnahme M 10 in die artenschutzrechtlichen Hinweise der Begründung (s. 
Gliederungspunkt 5.1.) sowie in den Artenschutzbeitrag (Anlage 1, Gliede-
rungspunkt 9) einbezogen: 

„ […] M 10 Zäunung 

Sollte im Zuge der Umsetzung des Planvorhabens eine (teilweise) Einzäunung 

erfolgen, so ist bei dieser eine Durchgängigkeit für Kleintiere zu ermöglichen.“ 

Mit der technischen Berücksichtigung des Sachverhaltes sind keine Auswirkun-
gen auf die materiellen Inhalte der vorliegenden Planung verbunden. 
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A-43.6 Kenntnisnahme 

  

 Der Sachverhalt wird inhaltlich vollständig zur Kenntnis genommen. 

Eine Bestätigung des Eingangs der Stellungnahme des Landesverbandes 
Sachsen-Anhalt der Naturfreunde Deutschlands erfolgt im Rahmen der Mittei-
lung der Abwägungsergebnisse. Diese werden nach Satzungsbeschlusse im 
Sinne von § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB denjenigen Trägern öffentlicher Belange 
mitgeteilt, aus deren Stellungnahme sich für die vorliegende Planung abwä-
gungsrelevante Sachverhalte ergeben haben. Es genügt daher eine Kenntnis-
nahme des vorliegenden Sachverhaltes.   

 



sachverständiger Abwägungsvorschlag 
Beschlussvorlage zum 20.06.2024 
Stand: 04.04.2024 
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B Abwägung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

 

Stadt Hohenmölsen,    Siegel     

          Der Bürgermeister 


